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Kurztitel 
 
Überplanmäßige Erhöhung des Zuschussbedarfs im Deckungskreis DKKiFöG in Höhe von 
983.500,00 EUR für das Haushaltsjahr 2011 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtrat beschließt für den Deckungskreis (DK) KiFöG in dem Sachkonto 53182100 

(Zuschüsse an übrige Bereiche f. Kitas) überplanmäßige Aufwendungen gem. § 97 (1) 
GO LSA in Höhe von 4.190.500,00 EUR. 

 
2. Die Deckung der vorgenannten Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 4.190.500,00 EUR 

erfolgt gemäß der Hochrechnung zum 31.12.2011 per 30.09.2011 zu einem Anteil von 
 

a) 1.209.300,00 EUR aus Mehrerträgen innerhalb des DKKiFöG, 
b) 1.162.700,00 EUR aus Minderaufwendungen innerhalb des DKKiFöG, 
c)    835.000,00 EUR aus der Auflösung von Rückstellungen des DKKiFöG. 

 
3. Die Deckung des danach verbleibenden überplanmäßigen Zuschussbedarfes für den 

DK KiFöG im Jahr 2011 in Höhe 983.500,00 EUR erfolgt aus dem Deckungskreis DK SWM, 
Kostenstelle 23010100, Sachkonto 46510000 – Erträge aus Gewinn an verb. Unternehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit  5151 Pflichtaufgabe x ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
 36501  ja, Nr.  x nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

2011 JA x NEIN  
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:  DKKiFöG 

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
2011 51.684.900 51510100 53182100 47.494.400 4.190.500
20...         
20...         
20...         
Summe: 51.684.900 (die Deckung der 4.190.500 gemäß Beschlusspkt. 2 und 3) 

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 
federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich 51 

Sachbearbeiter 
Herr Kracht 

Unterschrift AL / FBL 
Dr. Klaus 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r) V Unterschrift Hr. Brüning  

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 31.01.2012 
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Begründung: 
 
zu 1.) 
 
Aus dem Sachkonto (SK) 53182100 (Zuschüsse an übrige Bereiche für Kitas, DK KiFöG) werden 
Mittel für die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft gem. § 11 Abs. 4 
KiFöG LSA gezahlt. 
 
Nachdem in den Jahren 2004/2005 sämtliche vormals kommunale Kindertageseinrichtungen in 
freie Trägerschaft übergeleitet worden waren, erfolgte die Finanzierung der überwiegenden Anzahl 
der betreffenden Einrichtungen in den nachfolgenden Jahren über Pro-Platz-Pauschalen je 
Betreuungsart. Daneben erfolgte die Finanzierung der übrigen Kindereinrichtungen über die 
Kostenerstattung („Spitzabrechnung aller Kosten“) gemäß § 11 Abs. 4 KiFöG LSA. 
 
Mit Stadtratsbeschluss Nr. Nr. 422-18(V)10 vom 26.04.2010 zur DS 0402/09 wurde ein neues 
Finanzierungsmodell auf der Grundlage einer entsprechenden Richtlinie mit Inkraftsetzen ab 
01.01.2011 durch den Stadtrat bestätigt. Demgemäß werden nunmehr sämtliche Kita-Träger auf 
einheitlicher Grundlage nach einem Mischmodell finanziert. Dabei werden im Grundsatz die 
Kosten für das pädagogische Personal „spitz abgerechnet“, die übrigen Kosten werden über 
betreuungsartabhängige Pauschalen finanziert. 
 
Es handelt sich bei der Tagesbetreuung von Kindern um eine Pflichtaufgabe, deren genaue 
Finanzierung – nicht zuletzt schon in Ansehung des nachfolgend genannten Gesamtvolumens – 
nur sehr schwierig im Voraus zu planen ist. Planungsunsicherheiten begründen sich unter 
anderem in der Abhängigkeit von den Landeszuweisungen für das laufende Haushaltsjahr, deren 
Höhe jeweils erst zum 31.03. abschließend feststeht, sowie in einer steten (aber nicht exakt 
vorhersagbaren) Steigerung der Kinderzahlen in den zurückliegenden Jahren, wobei auch die 
Quote der tatsächlichen Inanspruchnahme des Betreuungsanspruches von Bedeutung ist. 
 
Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2011 bei den Aufwendungen für die Finanzierung des 
laufenden Betriebes der Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft und der Übernahme der 
Personalkosten beträgt 47.494.400,00 EUR. Die Inanspruchnahme der Mittel per 30.09.2011 im 
SK 53182100 beträgt 40.302.500,00 EUR. 
 
Per 31.12.2011 wird insgesamt mit einem voraussichtlichen AO-Ist an Aufwendungen in Höhe von 
51.684.900,00 EUR gerechnet. Die voraussichtlichen Mehraufwendungen zum 31.12.2011 
betragen damit 4.190.500,00 EUR. Im Einzelnen stellen sich die erforderlichen 
Mehraufwendungen wie folgt dar: 
 
Der erwartete Mehraufwand für die laufende Finanzierung der Kindertagesbetreuung in 
Einrichtungen im Jahr 2011 (insgesamt für Kostenerstattungen bzgl. des pädagogischen Personals 
und Pauschalen für übrige Kosten) beträgt 3.206.200,00 EUR. Dieser Mehraufwand für die 
laufende Finanzierung der Kindertageseinrichtungen im Jahr 2011 resultiert vorwiegend aus dem 
Anstieg der Kinderzahlen und den sich dadurch erhöhenden Betreuungsstunden, damit verbunden 
sind steigende Personal- und Sachkosten. Im Zeitraum Januar bis Juli 2011 betrug die Anzahl der 
betreuten Kinder monatlich durchschnittlich ca. 468 mehr gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr sind das rund 5.600 zusätzlich betreute 
Kinder gegenüber 2010. Weitere Gründe für die Entstehung des Mehraufwandes im vorgenannten 
Sachkonto resultieren aus der Tatsache, dass mit Einführung der neuen Finanzierungsmodalitäten 
(Finanzierungsrichtlinie für Kindertageseinrichtungen) zum 01.01.2011 kein Eigenanteil an den 
pädagogischen Personalkosten durch die Träger zu leisten ist. Dies führte dazu, dass einige Kita-
Träger eine Tariferhöhung in Anpassung an den TVöD bzw. SuE-Tarif (Sozial- und 
Erziehungsdiensttarif) vorgenommen haben. 
 
Im Zusammenhang mit der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen sind auch in 2011 wieder 
Nachzahlungen für Vorjahre erforderlich. Hieraus resultieren voraussichtliche Mehraufwendungen 
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in Höhe von insgesamt 981.800,00 EUR. 
 
Die erforderlichen Nachzahlungen enthalten auch geltend gemachte Tariferhöhungen in 
Anpassung an den SuE-Tarif ab November 2009 für Einrichtungen in der damaligen 
Pauschalfinanzierung. Hierzu ist derzeit noch ein Verwaltungsgerichtsverfahren anhängig. Im 
Weiteren beinhaltet der Betrag auch Nachzahlungen an vormals pauschal finanzierte 
Einrichtungen für 2010, die sich aus der tariflichen Anpassung in Höhe von 1,2 % ergeben. Hierfür 
wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 835.000,00 EUR gebildet (zur Auflösung der 
Rückstellung: vgl. zu 3.). 
 
Die Nachzahlungen für das zurückliegende Haushaltsjahr 2010 resultieren überwiegend aus dem 
Anstieg der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen, die sowohl über die Kostenerstattung 
als auch über die Pro-Platz-Pauschale finanziert wurden. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 163.117 
Monats-Betreuungsplätze finanziert, davon 1.920 Plätze in Tagespflege. Im Jahr 2010 erhöhte sich 
das Betreuungsvolumen um rund 5.500 Plätze gegenüber dem Jahr 2009. Damit verbindet sich 
der Umfang des einzusetzenden Personals, welcher auf der Grundlage eines gesetzlich 
festgelegten (Mindest-)Betreuungsschlüssels für die zu betreuenden Kindern ermittelt wird. 
 
Der steigende Personalbedarf verläuft parallel zum Anstieg der Personalkosten aus 
Tarifanpassungen bzw. Tarifumstellungen in der Vergangenheit. Dabei ist zu beachten, dass 
seitens des Jugendamtes keinerlei Einfluss darauf besteht, durch welche freien Träger diese 
Tariferhöhungen zu welchem Zeitpunkt umgesetzt und an ihre jeweiligen Beschäftigten 
weitergegeben werden. 
 
Auf der Grundlage des § 11 Abs. 8 und 10 KiFöG LSA vom 05.03.2003 und der Änderungen vom 
12.11.2004 GVBl LSA Nr. 61/204 einschließlich der Änderung vom 17.12.2008 GVBl LSA Nr. 
28/2008 sind in den vergangenen Jahren zusätzliche Mittel zur Verbesserung der Angebote der 
vorschulischen Bildung und der Sprachförderung durch das Land Sachsen-Anhalt zur Verfügung 
gestellt worden. Erstmalig ab 2009 sind diese Mittel über die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe – hier also durch die Landeshauptstadt Magdeburg – weiterzureichen, dies erfolgt 
ebenfalls aus dem Sachkonto 53182100 an die Träger von Kindertageseinrichtungen.  
 
Für die Vor- und Nachbereitungsstunden werden in diesem Jahr 327.923,23 EUR und für die 
Sprachstandsfeststellung 256.682,72 EUR geleistet. Diese Mittel konnten bei der Planung nicht in 
der konkreten Höhe mit berücksichtigt werden, da erst mit dem Bescheid über die betreffende 
Landesförderung vom 28.02.2011 die Höhe der Zuwendung bekannt geworden ist. Insgesamt sind 
hier Mehraufwendungen in Höhe von 2.500,00 EUR entstanden. Da es sich hier um eine 100%ige 
Landesförderung handelt, finden sich die Beträge in gleicher Höhe sowohl bei den 
Mehraufwendungen als auch bei den Mehrerträgen wieder. 
 
Insgesamt werden aus den vorgenannten Gründen Mehraufwendungen im Sachkonto 
53182100 in Höhe von 4.190.500,00 EUR erwartet. 
 
zu 2.) 
Zur Deckung des vorgenannten Mehraufwandes in Höhe von insgesamt 4.190.500,00 EUR 
werden Möglichkeiten innerhalb des DK KiFöG in Höhe von insgesamt 3.207.000,00 EUR wie folgt 
gesehen: 
 
a) Mehrerträge 1.209.300,00 EUR 
b) Minderaufwendungen 1.162.700,00 EUR 
c) Auflösung von Rückstellungen 835.000,00 EUR 
    Gesamtdeckungsmittel 3.207.000,00 EUR 
 
 

a) Insgesamt werden Mehrerträge in Höhe von 1.209.300,00 EUR erwartet, 
die sich wie folgt darstellen: 
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Im Sachkonto 44882100 (Zuweisungen von übrigen Bereichen - Rückzahlungen freier Träger) 
errechnen sich auf der Basis der vorgelegten Kostennachweise (Kostenerstattung und 
Pauschalfinanzierung) aus den zurückliegenden Haushaltsjahren nach erfolgter vorläufiger 
Prüfung Rückzahlungen an die Landeshauptstadt Magdeburg in Höhe von ca. 862.600,00 EUR.  
 
Dem gegenüber steht ein Planansatz in Höhe von 250.000,00 EUR. Somit verbleiben Mehrerträge 
in Höhe von 612.600,00 EUR. Nicht verbrauchte Mittel für 2010 werden zunächst (vorläufig und 
unter dem Vorbehalt der späteren Prüfung) so von den Trägern zurückgefordert wie durch diese 
angezeigt. Davon wurden bis zum 30.09.2011 Mittel in Höhe von 416.000,00 EUR tatsächlich als 
Geldeingang verbucht. Der verbleibende Betrag in Höhe von insgesamt 446.600,00 EUR ist noch 
bescheidlich geltend zu machen. Vom Bescheiddatum und von der Zahlungsmoral der Träger 
hängt ab, ob diese 446.600 EUR ebenfalls noch rechtzeitig im Haushaltsjahr 2011 kassenwirksam 
werden und damit zur Deckung der Mehraufwendungen tatsächlich genutzt werden können.  
 
Im Sachkonto 44882120 (Rückzahlungen von nicht verbrauchten Zuschüssen an freie Träger in 
Form von nicht verbrauchten Kita-Pauschalen) ist ein außerplanmäßiger Mehrertrag in Höhe von         
140.000,00 EUR im Jahr 2011 zu verzeichnen. Dieser begründet sich durch die außerplanmäßige 
Rückerstattung nicht verausgabter Kita-Pauschalen aus kommunalen Haushaltsmitteln von Seiten 
eines Kitas-Trägers. 
 
Im Sachkonto 41411300 (Zuweisungen für laufende Zwecke – Landeszuweisungen, 
Sprachstandsfeststellung u. Vor- und Nachbereitungsstunden – Kitas) sind Mehrerträge im 
Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 403.700,00 EUR zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass sich die durchschnittliche Zuweisung pro betreutes Kind in diesem Jahr gegenüber dem 
Vorjahr erhöht hat. Ein weiterer Grund ist auch in dem Anstieg der tatsächlich betreuten Kinder im 
Jahr 2009 zu sehen, welche die diesjährige Bescheidgrundlage bildet. 
 
Im Sachkonto 44882000 Rückzahlungen zuviel gezahlter Elternbeitragserstattung (DKKiFöG) 
handelt es sich um Rückerstattungen von Elternbeiträgen, die aufgrund von 
Aufhebungsbescheiden der Elternbeitragstelle des Jugendamtes entstanden sind. Die nicht 
gerechtfertigten Zahlungen in Höhe von 5.850,00 EUR waren vom Träger zurückzufordern. Dem 
gegenüber steht ein Planansatz in Höhe von 4.000,00 EUR. Somit verbleiben Mehrerträge in Höhe 
von 1.900,00 EUR. 
 
Im Sachkonto 44882110 Rückzahlungen v. Investitionsförderungen, Zuwendungen übriger 
Bereiche für Kitas (DKKiFöG) sind nicht verbrauchte und an die LH Magdeburg zurückgezahlte 
Mittel in Höhe von 51.100,00 EUR zu verzeichnen. Diese begründen sich aus einer zunächst für 
2010 geplanten aber dann zeitlich zurückgestellten Brandschutzmaßnahme (Feuerschutztreppe). 
Die notwendigen finanziellen Mittel waren bereits in 2010 an den betreffenden Träger ausgezahlt, 
durch diesen aber wegen Verschiebung der Maßnahme Anfang 2011 zunächst an die LH 
Magdeburg zurückgezahlt worden. In 2011 werden die Mittel aus dem Sachkonto 53185100 erneut 
an den Träger ausgereicht werden, da es sich um eine Ordnungsmaßnahme handelt. 
 
 

b) Insgesamt werden Minderaufwendungen in Höhe von  
      1.162.700,00 EUR erwartet, die sich wie folgt darstellen: 

 
Der unter dem Sachkonto 53312100 (soz. Leist. an natürliche Personen - DK KiFöG) für das 
Jahr 2011 zu erwartende Minderaufwand im Bereich der Tagespflege in Höhe von 107.000,00 
EUR gegenüber dem Planansatz begründet sich dahingehend, dass die Inanspruchnahme der 
anteiligen Erstattung von Versicherungsleistungen gemäß § 23 SGB VIII entgegen der 
ursprünglichen Planung durch die Tagespflegepersonen bislang nicht vollumfänglich erfolgte. 
 
Im Sachkonto 53312110 Elternbeitragserlass/-ermäßigung ergibt sich in diesem Jahr ein 
Minderaufwand in Höhe von 800.000,00 EUR. Dieser Minderaufwand ist bedingt durch die 
Einführung der neuen Finanzierungsrichtlinie für Kindertageseinrichtungen. 
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Bis Ende 2010 wurden über dieses Sachkonto die Erstattungen im Zusammenhang mit § 90 
Abs. 1 (Geschwister-Staffelung) und Abs. 3 (Übernahme bei geringem Einkommen) SGB VIII 
finanziert. Ab 01.01.2011 wird nunmehr aus diesem Sachkonto nur noch die Übernahme nach 
§ 90 Abs. 3 SGB VIII geleistet. Durch die Zuordnung des finanziellen Bedarfes zur Erstattung der 
Geschwister-Staffelung in das Sachkonto 53182100 „Zuschüsse an übrige Bereiche für Kitas“ 
senkte sich der zunächst geplante finanzielle Bedarf im o. g. Sachkonto. 
 
Die in Folge der veränderten Finanzierung notwendige Aufteilung des Gesamtaufwandes 2010 war 
vom Umfang her nur zu schätzen. Es wird folgerichtig davon ausgegangen, dass der hier erwartete 
Minderaufwand im Sachkonto 53182100 als entsprechender Mehraufwand mit enthalten ist. 
 
Unter dem Sachkonto 53182210 (Zuschüsse für Sonderbedarfe) besteht ab dem 01.01.2011 
aufgrund der neuen Finanzierungsrichtlinie für die Träger die Möglichkeit, jene Kosten die aus den 
regulären Pauschalzahlungen nicht zu decken sind, zusätzlich zu beantragen. Im o. g. Sachkonto 
ergibt sich für das Jahr 2011 gegenüber dem Planansatz in Höhe von 357.300,00 EUR eine zu 
erwartende Minderausgabe in Höhe von 251.700,00 EUR.  
 
Im Sachkonto 53182300 (Modellprojekt) wird für das Jahr 2011 ein Minderaufwand in Höhe von 
4.000,00 EUR erwartet. Dies resultiert daraus, dass die geplante Fachtagung mit freien Trägern 
von Kindertageseinrichtungen und anderen Institutionen nicht statt findet. Im Rahmen der 
Umsetzung der Finanzierungsrichtlinie Kita und der Einführung einer Software zum 
Belegungsmanagement ist das Zeitvolumen der Träger und der Mitarbeiter der Verwaltung für die 
Vorbereitung einer solchen Tagung sehr eingeschränkt. Diese wird voraussichtlich erst im Jahr 
2012 durchgeführt. 
 
 

c) Der Gesamtbetrag der beantragten Rückstellungen für Nachzahlungen in Höhe von 
835.000,00 EUR resultiert aus der Einführung des SuE-Tarifes 2009 in Höhe von 
85.000,00 EUR und der tariflichen Anpassung gem. TVöD (1,2 %) im Jahr 2010 in 
Höhe von 750.000,00 EUR 

 
Für die angezeigten Erstattungsbedarfe aus den zurückliegenden Haushaltjahren wurden zum 
Jahresabschluss 2010 im Fachbereich 02 insgesamt Rückstellungen in Höhe von 835.000,00 EUR 
für den DKKIFÖG beantragt. Die Mittel wurden 2010 noch nicht beansprucht. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Nachzahlungen vollständig in 2011 erfolgen und die gebildeten 
Rückstellungen aufgelöst werden können. Bis zur Auflösung werden sie vorläufig aus dem 
Sachkonto 53182100 verauslagt. 
 
Insgesamt betragen die Deckungsmittel unter Einberechnung der Rückstellungen und unter 
der Voraussetzung, dass alle Mehrerträge auch durch entsprechende Geldeingänge noch in 
2011 gedeckt sind, innerhalb des Deckungskreises KiFöG 3.207.000,00 EUR. 
 
zu 3.) 
Der Planansatz im Sachkonto 53182100 für 2011 wurde unter der Maßgabe festgelegt, dass der 
Zuschussbedarf 2011 nicht höher sein wird als die voraussichtliche Inanspruchnahme in 2010 in 
Höhe von 47.494.400,00 EUR (ermittelt per 30.06.2010). 
 
Ab dem Jahr 2007 ist jedoch eine steigende Tendenz der Inanspruchnahme von Tagesbetreuung 
festzustellen. So wurden im Vergleich von 2007 zu 2008 in der Jahresgesamtanzahl ohne 
Tagespflegeplätze 6.134 Plätze mehr belegt. Im Vergleich zwischen 2008 und 2009 beträgt die 
Steigerung noch einmal 4.502 Plätze. Im Planungszeitraum 2010 für das Jahr 2011 zeichnete sich 
bereits zum damaligen Zeitpunkt noch einmal eine Steigerung von durchschnittlich 3,2 % über alle 
Betreuungsarten ab. Aus den zurückliegenden Werten und den sich bereits abzeichnenden Trend 
für 2010, wurde für das Jahr 2011 mit mindestens einem Anstieg von weiteren 3,2 % gerechnet. 
Mit der Zunahme der Kinderzahlen ist auch gleichzeitig ein Anstieg der Sachkosten und der 
Personalkosten verbunden. Für das Jahr 2011 ist auch die Tarifsteigerung für den TVöD zu 
berücksichtigen. Der TVöD sieht hier eine Steigerung von 0,6 % ab dem 01.01.2011 und 0,5 % ab 
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dem 01.08.2011 sowie eine einmalige Sonderzahlung für jeden Beschäftigten in Höhe von    
240,00 EUR vor. Für die Berechnung der Inanspruchnahme der freien Träger von 
Kindertageseinrichtungen wurden überschlägig 0,5 % in die Jahresgesamtsumme mit 
einberechnet. Aufgrund der ständig steigenden Kinderzahl in der Tagesbetreuung und der damit 
verbundenen Personalkostenerhöhung wurden für die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen 
Aufwendungen in Höhe von 48.273.300,00 EUR ermittelt. 
 
Nach der Ermittlung des gesamten Mehraufwandes im Sachkonto 53182100 in Höhe von 
4.190.500,00 EUR und der Deckungsmöglichkeiten innerhalb des Deckungskreises DK KiFöG in 
Höhe von 2.372.000,00 EUR verbleibt zunächst ein Mehrbedarf in Höhe von 1.818.500,00.EUR. 
Dieser Ergebnisfehlbedarf wird sich per 31.12.2011 nach der Auflösung der beantragten und 
genehmigten Rückstellungen durch den FB 02 für rückwirkend beantragte Erhöhung der 
Pauschalen wegen der Einführung in den SuE-Tarif (2009) und Tarifanpassungen (2010) um 
835.000,00 EUR auf 983.500,00 EUR absenken. 
 
Für den danach verbleibenden Fehlbedarf in Höhe von 983.500,00 EUR kann aus dem Dezernat V 
keine Deckungsquelle benannt werden. Der Fachbereich 02 stellt dafür eine Deckung aus dem DK 
SWM, Kostenstelle 23010100, Sachkonto 46510000 – Erträge aus Gewinn an verb. Unternehmen 
zur Verfügung. 
 
In der als Anlage beigefügten Übersicht können die textlich beschriebenen Mehraufwendungen, 
vorauss. Mehrerträge, Rückstellungen und der letztendlich noch zu deckende Ergebnisfehlbetrag 
anschaulich nachvollzogen werden. 
 
Der in 2011 ermittelte Mehraufwand im Sachkonto 53182100 ist auch als Grundlage für die 
Planung 2012 vorgesehen. 
 
 
 
Anlagen: 
Überplanmäßiger Mehrbedarf im Deckungskreis KiFöG für 2011  
 
 
 




